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N I E D E R S C H R I F T 

 

N R.   4          

 
 
über die öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates Wittental der Gemeinde Stegen 
am Montag, dem 11. September 2023 im Bürgerhaus Wittental; Beginn: 19.30 Uhr; Ende: 
19:55 Uhr. 
 
 

Anwesend: 

1. Vorsitzender:   Klaus Göppentin 
 
2. Ortschaftsräte: Tobias Heizmann, Andrea Hug, Peter Sumser 
 
3. Schriftführerin: Katharina Kuhn 
 
 
4. Sonstige Verhandlungs-            
teilnehmer: - / - 
 

  
Es fehlten:  
 
Peter Rombach - im Urlaub - 
Wolf Dieter Möltgen - beruflich verhindert - 
 
 
Zuhörer:  - / - 
 
 
 
 
 
Zu der Sitzung wurde am 1. September 2023 ordnungsgemäß eingeladen. Die 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wurde durch Anschlag an der Verkündungstafel 
des Rathauses und durch Hinweis im Gemeindemitteilungsblatt am 6. September 2023 
öffentlich bekannt gemacht. 
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GEGENSTÄNDE DER VERHANDLUNG: 
 
 
Die Beratungsvorlagen sind als Anlagen Bestandteil der Niederschrift. 
 
4.1 Frageviertelstunde  
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
4.2 Bekanntgaben  
 
Klaus Göppentin gibt folgende Dinge bekannt: 
 

- Der Bereich der hinteren Wittentalstraße wurde durch den Starkregen stark in 
Mitleidenschaft gezogen und  wird in den nächsten Wochen saniert (Sanierung 
war ohnehin für diesen Herbst geplant) 

- Renaturierung Wittentalbach: Herr Versemann hat im Frühjahr sein Ehrenwort 
gegeben, dass die Maßnahme in diesem Jahr abgeschlossen sein wird. Bisher ist 
jedoch nichts geschehen – Herr Versemann antwortet weder auf E-Mails noch auf 
telefonische Anfragen. Bauamtsmitarbeiter Thomas Ketterer hat zugesagt, dass 
der „Dreckhaufen“ in der Kurve Fohrenbühl definitiv noch in diesem Jahr beseitigt 
wird – auch wenn die Baumaßnahme bis dahin nicht durchgeführt werden sollte. 
  

4.3 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Stegen 
Beratung und Beschlussfassung 
- über die Beibehaltung der Wassergebühr von 1,80 €/cbm netto für den 
Zeitraum 01.10.2023 bis 31.12.2023 - 
- über die Änderung der Wassergebühr von 1,90 €/cbm netto für den 
Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 -  
- über den Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) der 
Gemeinde Stegen - (Anlage) 

 
Frau Kuhn führt in den Sachstand ein. 
 
Einstimmig ohne Enthaltungen beschließt der Ortschaftsrat, entsprechend dem auf der 
Beratungsvorlage gemachten Beschlussvorschlag zu verfahren. 
 
4.4 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen 

Beratung und Beschlussfassung 
- Kenntnisnahme der Betriebsabrechnung für die zentrale Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung für den Zeitraum 01.10.2020 bis 
30.09.2022- - 
- Festlegung der Gebühren für die zentrale Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung für den Zeitraum 01.10.2023 bis 
31.12.2025- 
- Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der Gemeinde Stegen - 
(Anlage) 
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Frau Kuhn führt in den Sachstand ein. 
 
Frau Hug merkt an, dass es teilweise aus dem Kanal in der Fohrenbühlstrasse stinkt 
und fragt, ob hier genug getan wird. Es wurde informiert, dass die Kanäle regelmäßig 
überprüft werden und eine leichte Geruchsbelästigung je nach Wetterlage zeitweise 
dennoch möglich ist. 
 
Einstimmig ohne Enthaltungen beschließt der Ortschaftsrat, entsprechend dem auf der 
Beratungsvorlage gemachten Beschlussvorschlag zu verfahren. 
 
4.5 Haushaltsplan 2024 

Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die die Ortschaft betreffenden 
Angelegenheiten 
 

- Straßensanierung Wittentalstraße (wird ohnehin in diesem Jahr durchgeführt) 
 
- Beleuchtung der Attentalstraße wird diskutiert – mit dem Ergebnis, dass bei 

Umlegung der Kosten auf die Anleger diese nicht mehr gefordert würde und eine 
Installation daher derzeit nicht realistisch ist.  

 
4.6 Wünsche und Anregungen 
 
- Böschungen im hinteren Attental sollten lt. Herrn Sumser häufiger gemäht werden, 
wenn Brennnesseln in die Straße hängen. Bei „Gefahr im Verzug“ kann evtl. Bauhof mit 
Freischneider kurzfristig tätig werden.  
 
- Herr Sumser weist auf die Grünschnitt“-Entsorgung“ beim Anwesen Stoll hin, dies 
könnte bei Starkregen zu Problemen führen. 
 
- Treffen der Ortschaftsräte gewünscht, wenn lange Zeitabstände zwischen Sitzungs-
terminen liegen - Vorschlag einmal im Quartal. 
 
 
Ortschaftsräte:     Vorsitzender: 
 
……………………………………   ………………………… 
 
……………………………………   Schriftführerin: 
 
       …………………………   
 
Die Niederschrift wurde dem Ortschaftsrat am ……..………………zur Kenntnis gebracht. 
 
 

 Auszüge gefertigt am: 

 …………………………. 

 In das RIS eingegeben: 

 ...................................... 
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